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Gemeinde Türkenfeld 
Landkreis Fürstenfeldbruck 

Öffentliche Bekanntmachung 

Vollzug des Baugesetzbuches; 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 

„Gewerbegebiet Süd“ (Entwurf)  

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

(BauGB)  

Der Gemeinderat Türkenfeld hat in der öffentlichen Sitzung vom 22.01.2025 die 3. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Türkenfeld für den Bereich der Grundstücke Flur Nrn. 278 

und 278/2 sowie für Teilflächen der Grundstücke Flur Nrn. 280/1, 1518, 1542, 1544, 1545, 1546, 

1547, 1548, 1549, 1550 und 1551, jeweils Gemarkung Türkenfeld beschlossen und das erforder-

liche Verfahren hierfür eingeleitet. In der Sitzung des Gemeinderates Türkenfeld vom 09.04.2025 

wurde der konkrete Umgriff der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes nochmals dahingehend 

modifiziert, dass dieser nun den Bereich der Grundstücke Flur Nrn. 276, 276/5 bis 276/11 und 

278/2 sowie Teilflächen aus den Grundstücken Flur Nrn. 277, 278, 280/1, 1517, 1518, 1542 und 

1544 bis 1551, jeweils Gemarkung Türkenfeld, mit einer Gesamtfläche von etwa 3 ha umfasst. 

Der Änderungsbereich liegt westlich der Straße „An der Kälberweide“ (teilweise einschließlich) 

sowie nördlich und östlich bestehender Forstflächen, im Südwesten der Ortslage Türkenfeld 

(siehe Lageplanauszug zu dieser Bekanntmachung). Das Flächennutzungsplanänderungsver-

fahren wird im Regelverfahren mit zweistufiger Beteiligung (frühzeitige Beteiligung, öffentliche 

Auslegung / erneute Beteiligung) und Umweltbericht durchgeführt.  

Mit der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen ehemals, größtenteils bereits ausgebeu-

tete Kiesabbauflächen, unmittelbar angrenzend an das im Südwesten der Ortslage Türkenfeld 

bereits bestehende Gewerbegebiet Süd für eine gewerbliche Entwicklung planungsrechtlich ge-

sichert werden, nachdem keine anderweitigen Flächenpotenziale in der Gemeinde Türkenfeld für 

die zahlreich vorliegenden Anfragen nach gewerblichen Nutz- / Bauflächen zur Verfügung gestellt 

werden können. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sieht eine relativ kompakt ge-

wählte, maßvolle gewerbliche Arrondierung durch Darstellung neuer „Gewerbegebiete“ vor, de-

ren verkehrliche und technische Erschließung über die Straße „An der Kälberweide“ sowie über 

eine neu geplante Stichstraße vorgesehen ist. Randliche Grünflächen sollen auch künftig eine 

angemessene grünordnerische Vernetzung mit den angrenzenden Forstflächen gewährleisten. 

Parallel zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde von der Gemeinde Türkenfeld auch 

bereits das Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd“ eingeleitet. 

Im Zuge der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes werden auch die Flächen des ehemaligen 

Hundesportvereins östlich der Straße „An der Kälberweide“ gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 

Wege der Berichtigung an den Inhalt des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Gewerbegebiet 

„An der Kälberweide II“ angepasst (siehe Lageplanauszug zu dieser Bekanntmachung). 
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Der vom Gemeinderat Türkenfeld in der öffentlichen Sitzung am 10.12.2025 gebilligte Entwurf 

der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Gewerbegebiet Süd“, bestehend 

aus der Planzeichnung (Teil A) und der Begründung mit Umweltbericht (Teil B), jeweils in der 

Fassung vom 10.12.2025, liegt in der Gemeindeverwaltung Türkenfeld, Schloßweg 2, in 82299 

Türkenfeld in der Zeit  

vom 22. Januar 2026 bis einschließlich 23. Februar 2026 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu jedermanns Einsichtnahme 

öffentlich aus. In diesem Zeitraum besteht während der bekannten Dienstzeiten die Möglichkeit 

sich über die allgemeinen Zwecke und Ziele sowie die wesentlichen Auswirkungen der 3. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Gewerbegebiet Süd“ zu unterrichten und An-

regungen sowie Hinweise zum Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Be-

reich „Gewerbegebiet Süd“ schriftlich (nach Möglichkeit auf elektronischem Weg an bauamt@tu-

erkenfeld.de) oder zur Niederschrift vorzubringen.  

Darüber hinaus können die Unterlagen auch unter  

https://tuerkenfeld.de/aktuelles-startseite/bauleitplanung-fnp/bauleitplanung  

auf der Homepage der Gemeinde Türkenfeld oder  

alternativ über das zentrale Landesportal für die Bauleitplanung Bayern unter 

https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/  

(→ Gemeindename: Türkenfeld → laufende Bauleitplanverfahren) eingesehen werden. 

Neben dem Umweltbericht mit Ausführungen unter anderem zu den Schutzgütern Mensch/Be-

völkerung, Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Land-

schaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, zu Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutz-

gütern sowie Kumulationswirkungen mit benachbarten Vorhaben und Plänen (siehe Begründung 

vom 10.12.2025), liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor, die im Zusam-

menhang mit der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung des Flächennutzungspla-

nes für den Bereich „Gewerbegebiet Süd“ in der Gemeindeverwaltung Türkenfeld eingesehen 

werden können: 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt: 

▪ Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz Dr. Andreas Schuler, spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung (saP); Stand 04.04.2025, redaktionell überarbeitet 01.12.2025, mit Ausführungen zu den von der 

Änderungsplanung betroffenen Artvorkommen (Fledermäuse, Amphibien, Vögel etc.) und Empfehlungen 

zu hierfür erforderlichen vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) sowie verschiedenen artenschutzrechtlichen Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen. 

▪ Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck; Schreiben vom 22.05.2025 mit Hinwei-

sen und Ausführungen zur Betroffenheit von Waldflächen, zur Notwendigkeit einer Rodungserlaubnis, 

zum Erfordernis einer flächengleichen Ersatzaufforstung sowie zur Möglichkeit einer Kombination von 

forstfachlichen und naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Schutzgut Fläche: 

▪ Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde; Schreiben vom 29.04.2025 mit Ausfüh-

rungen zur raumordnerischen Bewertung der Flächeninanspruchnahme im Hinblick auf Anbindegebot, 

Innenentwicklung, Gewerbeentwicklung, Einzelhandel, Natur, Landschaft und Klima. 

Schutzgut Boden: 

▪ Geotechnik Augsburg Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Hydrogeologische Stellungnahme; Stand 

05.11.2025 mit Ausführungen zu geologischen Verhältnissen, zur Altlastensituation sowie zu boden-

schutzrechtlichen Bewertungen und Folgerungen für die geplante Wiederverfüllung der ehemaligen Kies-

grube. 

▪ Landratsamt Fürstenfeldbruck, Abfallrecht; Schreiben vom 06.06.2025 mit Hinweisen auf vorhandene 

Altlasten- bzw. Altlastenverdachtsfläche. 

▪ Wasserwirtschaftsamt München; Schreiben vom 07.05.2025 mit Hinweisen und Ausführungen zu Auffül-

lung alter Kiesgrube sowie in diesem Zusammenhang erforderlicher hydrogeologischer Standortbeurtei-

lung. 

https://tuerkenfeld.de/aktuelles-startseite/bauleitplanung-fnp/bauleitplanung
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/
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Schutzgut Wasser: 

▪ Geotechnik Augsburg Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Hydrogeologische Stellungnahme; Stand 

05.11.2025 mit Ausführungen zu hydrologischen Verhältnissen, insbesondere zu Grundwasserverhält-

nissen (Grundwasserstand, -fließrichtung etc.) sowie zu Ergebnissen durchgeführter hydrochemischer 

Analysen des Grundwassers (mögliche Schadstoffbelastungen etc.). 

▪ WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH, Entwässerungskonzept; Stand 16.01.2026 mit Ausführungen 

zum Umgang mit dem auf den privaten Grundstücksflächen und im öffentlichen Straßenraum anfallenden 

Niederschlagswasser. 

▪ Landratsamt Fürstenfeldbruck, Wasserrecht; Schreiben vom 06.06.2025 mit Hinweis und Ausführungen 

zu Erfordernis hydrogeologischer Standortbeurteilung. 

▪ Wasserwirtschaftsamt München; Schreiben vom 07.05.2025 mit einem Hinweis zur Beseitigung des im 

Änderungsgebiet künftig anfallenden Niederschlagswassers. 

Umgriff der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Gewerbegebiet Süd“ (ohne 

Maßstab) 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-

schlussfassung über die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Gewerbege-

biet Süd“ unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 

hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 3. Änderung des Flächennut-

zungsplanes für den Bereich „Gewerbegebiet Süd“ nicht von Bedeutung ist. 

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) 

ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG 

mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 

rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 
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Datenschutz:  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-

stabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 

Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Abwägung. Wei-

tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflich-

ten im Bauleitplanverfahren nach Art.13 und 14 DSGVO“, das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

Türkenfeld, 20.01.2026 

 

 

      angeheftet:          20.01.2026 

     abgenommen:     …………… 

_______________      

Emanuel Staffler 

Erster Bürgermeister 


